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A1 Ausgangssituation und Ziele 

A1.1 Anlass und Erfordernis der Planung 

Die Gemeinde Nattheim hat die Aufstellung des Bebauungsplans „Lerchenfeld – 

Unteres Zierterfeld“ im Ortsteil Steinweiler beschlossen. Der ca. 1,9 Hektar große 

Geltungsbereich befindet sich im südöstlichen Bereich Steinweilers. Westlich und 

nördlich des Geltungsbereichs befinden sich bereits Wohnbauflächen, wodurch das 

Vorhaben an bestehende Wohnbebauung anknüpft. Die Fläche innerhalb des 

Geltungsbereichs ist im Flächennutzungsplan der Stadt Heidenheim derzeit als Fläche 

für die Landwirtschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB dargestellt. Der Bebauungsplan 

wird daher nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, der Flächennutzungsplan 

wird deshalb im Parallelverfahren geändert. 

 

 

Lage des Geltungsbereichs (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)Karte (DTK50)  

 

Das Erfordernis der vorliegenden Planung geht aus einem dringenden Bedarf an 

Wohnflächen hervor, welcher in der Gemeinde Nattheim und insbesondere in deren 

Ortsteilen besteht. Die bestehenden Bauplätze in den vorhandenen Neubaugebieten 

sind zum größten Teil ausgeschöpft und können den anhaltenden Bedarf nicht decken. 

Zudem ist in naher Zukunft ca. 15 km nordwestlich die Ansiedlung eines Betriebs mit 

einem hohen Arbeitsplatzangebot zu erwarten. Der dadurch entstehende Zuwachs an 

Arbeitsplätzen in der nahen Umgebung hat auch einen erhöhten Bedarf an Wohnraum 

zur Folge. 

  



Gemeinde Nattheim: Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung „Unteres Zierterfeld“ 
Begründung  Seite 2 

A1.2 Ziele der Planung 

Ziel der vorliegenden Planung ist es, dringend benötigten und nachgefragten 

Wohnraum im Nattheimer Ortsteil Steinweiler zur Verfügung zu stellen, da das Bauland 

in den vorhandenen Misch- und Wohngebieten ausgeschöpft ist, bzw. nicht verfügbar 

gemacht werden kann. Um die Ortsteile von Steinweiler auch in Zukunft erhalten zu 

können, ist es notwendig, besonders für junge Familien attraktiven Wohnraum zur 

Verfügung zu stellen und die Möglichkeit zur Errichtung eines Eigenheims zu 

ermöglichen.  

Zudem ist es wichtig, angesichts unterschiedlicher Interessen beim Hausbau auch 

Alternativen zum herkömmlichen Einfamilienhaus bereitzustellen. So sind in der 

Planung auch Mehrfamilienhäuser bzw. Mehrgenerationenhäuser vorgesehen. Die 

Errichtung von Tiny-Häusern ist ebenfalls möglich. So wird neben der Bereitstellung 

von Wohnraum für unterschiedliche Bedürfnisse auch dem Gebot des schonenden 

Umgangs mit Grund und Boden genüge getan, indem eine höhere städtebauliche 

Dichte in verträglichem Maß erzeugt wird. 

Die überplante Fläche mit einer Größe von ca. 1,9 Hektar sieht ca. 19 Bauplätze vor, 

zwei davon sind für eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern bzw. 

Mehrgenerationenhäusern vorgesehen, eine Baufläche ist für die Bebauung mit ca. 8 

Tiny-Häusern vorgesehen. Sollte dieses Vorhaben nicht realisiert werden, können dort 

Einzelhäuser errichtet werden. 

 

Lage des Geltungsbereichs (Kartengrundlage: Orthofoto LUBW) 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauplätzen sind zusätzliche Erweiterungen der 

Wohnbebauung nach Osten langfristig geplant. Deshalb wird der Flächennutzungsplan 

schon jetzt in Voraussicht in größerem Umgriff nach Osten erweitert.  

Bebauungsplan „Lerchenfeld II – 1. Änderung 

→ keine Plätze mehr verfügbar 
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A1.2 Verfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren. Die Änderung des 

Flächennutzungsplans erfolgt parallel zum Bebauungsplanverfahren ebenfalls im 

Regelverfahren. 

A1.3 Übergeordnete Planungen 

A1.3.1 Landesentwicklungsplan 2002 (LEP) 

Da der Bauleitplan einer innerörtlichen Entwicklung im weiteren Sinne dient, entspricht 

dies auch dem „Anbindungsgebot“ gem. P.S. 3.1.9 LEP. 

A1.3.2 Regionalplan 

 

Im Regionalplan 2010 ist der 

Geltungsbereich des 

Bebauungsplans und der FNP-

Änderung als schutzbedürftiger 

Bereich für Landwirtschaft und 

Bodenschutz dargestellt. 

 

Im Ort Steinweiler können nur 

die Flächen der vorliegenden 

Planung verfügbar gemacht 

werden. Um den Entzug der 

landwirtschaftlichen Flächen so 

gering als möglich halten zu 

können, sind zur optimalen 

Flächenausnutzung auch 

Mehrfamilienhäuser / 

Mehrgenerationenhäuser 

vorgesehen. 

 

Die Flächen gem. der Flurbilanz 

(Flurbilanz 2022, 

Wirtschaftsfunktionen- und 

Flächenbilanzkarte) der 

Grenzflur zugeordnet. 

 

 

(Quelle: Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg, 

Auszug Regionalplan 2010) 
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In der Fortschreibung des 

Regionalplans 2035 (Entwurf) 

ist der Geltungsbereich der 

Planung als weiße Fläche, 

sprich ohne weitreichender 

Bedeutung für die regionale 

Freiraumstruktur dargestellt. 

Die Planung tangiert ein Gebiet 

für Naturschutz und 

Landschaftspflege. 

 

  

(Quelle: Regionalverband Ostwürttemberg, 

Auszug Regionalplanfortschreibung Entwurf vom 22.07.2022, 

Raumnutzungskarte) 

A1.3.3 Flächennutzungsplan VG Heidenheim-Nattheim 

Im Flächennutzungsplan 2029 der Verwaltunsgemeinschaft Heidenheim-Nattheim ist 

der Geltungsbereich des Vorhabens als Fläche für die Landwirtschaft gem. § 5 Abs. 2 

Nr. 9a BauGB dargestellt (s. nachfolgende Abbildung oben). 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauplätzen sind zusätzliche Erweiterungen im 

Osten langfristig geplant. Die Änderung des Flächennutzungsplans wird deshalb schon 

jetzt in Voraussicht in größerem Umgriff Richtung Osten erweitert und stellt eine 

geplante Wohnbaufläche dar (s. nachfolgende Abbildung unten). 
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A1.3.4 Einfügen in bestehende Rechtsverhältnisse 

Auf die Einfügung in die bereits bestehende örtliche Bauleitplanung ist geachtet 
worden. Unter Berücksichtigung der bestehenden Bebauung in der Nachbarschaft, 
insbesondere des direkt an die Planung anschließenden Bebauungsplans „Lerchenfeld 
II“ wurde für die Baufläche des Geltungsbereichs ein "Allgemeines Wohngebiet - WA 
gem. § 4 BauNVO ausgewiesen. 
 

A2 Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist dem zeichnerischen Teil der Satzung 

zu entnehmen. Die Planung umfasst das Flurstück 1105 sowie einen Teil des 

Flurstücks 1110. 

Im Westen wird der Geltungsbereich durch bestehende Wohnbebauung, im Norden 

und Süden durch die Flurwege und im Westen durch die Grenze des Flurstücks 1106 

begrenzt. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans umfasst zusätzlich die Flurstücke: 1106, 

1107 1108 und 1109 und einen weiteren Teil des Flurstücks 1110. 

A3 Der Bestand innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der 
Satzung 

A3.1 Lage und Topographie 

Das Gelände innerhalb des Geltungsbereichs ist relativ eben, fällt jedoch in Richtung 

Norden leicht ab. Die Fläche liegt ca. zwischen 580 und 570 m ü. NN. 

A3.2 Derzeitige Nutzung/Landwirtschaft/Lebensräume 

Der räumliche Geltungsbereich wird derzeit landwirtschaftlich als Wiese sowie als 

Ackerfläche genutzt. Die Wiese wird mehrmals jährlich gemäht und sporadisch 

gedüngt. Auf der Fläche befinden sich keine baulichen Anlagen oder anderweitige 

Nutzungen. 

A3.3 Eigentumsverhältnisse 

Die betroffenen Flurstücke des Bebauungsplans befinden sich im Eigentum der 

Gemeinde Nattheim. 

A3.4 Der Bestand außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

Das Plangebiet schließt im Westen an die Wohnbebauung des Nattheimer Ortsteils 

Steinweiler sowie an den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Lerchenfeld II“ an. 

Die bestehende Bebauung setzt sich überwiegend aus Einfamilienhäusern zusammen. 

Zu den übrigen Seiten (Norden, Osten und Süden) befinden sich landwirtschaftlich 

genutzte Wiesen und Ackerflächen. 

  



Gemeinde Nattheim: Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung „Unteres Zierterfeld“ 
Begründung  Seite 7 

A4 Erschließung und Verkehr 

A4.1 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet wird über den bestehenden Hainbuchenweg sowie über die 

Lerchenfeldstraße an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. 

A4.2 Landwirtschaftlicher Verkehr 

Das in den Geltungsbereich miteinbezogene Flurstück 1110 beinhaltet einen 

landwirtschaftlichen Weg. Die Befahrbarkeit des Feldwegs sowie die Erreichbarkeit der 

umliegenden landwirtschaftlichen Flächen ist weiterhin gegeben. 

A4.3 Abwasserbeseitigung 

Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt durch Anschluss an das bestehende 

Kanalisationssystem. (Trennsystem) (Details werden zum Entwurf erarbeitet) 

A4.4 Wasserversorgung 

Das Plangebiet kann an die vorhandene Trinkwasserleitung angeschlossen werden. 

A4.5 Anschluss an das Versorgungsnetz für elektrischen Strom 

Der Anschluss an das Versorgungsnetz gegeben. 

A4.6 Abfallentsorgung 

Die Entsorgung der Abfälle ist gewährleistet und erfolgt über den 

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heidenheim organisiert. 

A5 Weitere Belange 

A5.1 Grundwasserschutz 

Es dürfen keine Materialen verwendet werden, aus denen Wasser gefährdende Stoffe 

ausgewaschen oder ausgelaugt werden können. Der Geltungsbereich befindet sich 

innerhalb der Zone III und IIIA des WSG WF im Egautal, Dischingen, ZV LW Stuttgart 

135/002/1). Die Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten. 

A5.2 Hochwasser / Gefahren bei Starkregen 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Überschwemmungsbereich eines 100-

jährigen oder 1000-jährigen Hochwassers.  

Prinzipiell jede Bebauung, auch fernab von Gewässern, kann von einem 

Starkregenereignis betroffen sein. 

Starkregenereignisse sind lokal begrenzte Regenereignisse mit großer 

Niederschlagsmenge und hoher Intensität. Daher stellen sie ein nur schwer zu 

kalkulierendes Überschwemmungsrisiko dar. Den Bauherren wird empfohlen, sich 

über das Risiko vor Ort zu informieren und eigenverantwortliche Vorsorgemaßnahmen 

zu treffen. 

Es wird empfohlen Vorkehrung zum Schutz vor Hangwasser zu prüfen. 

A5.3 Altablagerungen 

Altablagerungen sind derzeit nicht bekannt. Sollten im Zuge der Baumaßnahmen 

solche angetroffen werden, ist nach § 3 Landesboden- und Altlastengesetz der 

Fachbereich Umwelt und Gewerbeaufsicht des Landratsamtes Heidenheim zu 

verständigen. 
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A5.4 Denkmalschutz 

Derzeit liegen keine Hinweise über eine Betroffenheit von archäologischen Denkmalen 

vor. 

A5.5 Sonstiges Versorgungsnetz 

Der Anschluss an das sonstige Versorgungsnetz, insbesondere für Strom und 
Telekommunikation ist möglich. Die Versorgung mit Breitbandkabel sollte geprüft  
werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die 
Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen 
Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet die Versorgungsträger so früh 
wie möglich, mindestens sechs Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 

A7.2 Schottergärten 

Gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 LBO müssen die nichtüberbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden. Jedoch sind gem. § 21a NatSchG BW Schotterungen 
zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere zulässige Verwendung 
im Sinne der oben zitierten Norm.  

A7.2 Artenschutz, Umweltbericht, Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

Wird zum Entwurf erstellt 
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A6 Bauliche und sonstige Nutzung 

A6.1 Art baulichen Nutzung 

Da das Gebiet zur Deckung des Bedarfs für das Wohnen dient und damit es sich in die 

umgebende Struktur einfügt, wurde ein „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt. 

A6.2 Grundflächenzahl 

Als Grundflächenzahl wurde in den Allgemeinen Wohngebieten WA1, WA2 und WA3 

0,4 gewählt. Damit kann eine flächensparende Bauweise realisiert und eine hohe 

Ausnutzung der Grundstücke sichergestellt werden. 

In WA3 können Mehrfamilienhäuser bzw. Mehrgenerationenhäuser realisiert werden. 

Hier beträgt die Grundflächenzahl 0,4, über die Festsetzungen von Vollgeschossen 

und Gebäudehöhen ist dort die Realisierung eines Dachgeschosses und damit eine 

höhere Anzahl an Wohnungen sinnvoll möglich. 

A6.3 Zahl der Vollgeschosse 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA1, WA2 und WA3 sind maximal 2 Vollgeschosse 

zulässig. In dem Bereich im Süden sollen vorrangig Tiny-Häuser (in der Regel 

eingeschossig) errichtet werden, eine Bebauung mit Einzelhäusern aber nicht 

ausgeschlossen werden. Dies ist auf dieser Grundlage möglich. Auf diese Weise kann 

trotzdem eine ausreichende städtebauliche Dichte erreicht werden. 

A6.4 Bauweise 

Im Plangebiet ist die offene Bauweise festgesetzt. Dies entspricht den Erfordernissen 

eines Wohngebiets in ländlicher Lage. Hier sind Einzelhäuser und Doppelhäuser 

zulässig.  

Dies ermöglicht auch den Bau von Mehrfamilienhäusern/ Mehrgenerationenhäusern. 

A6.5 Flächen für Garagen und Stellplätze 

Garagen sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

Dadurch ist der Bau von Grenzgaragen zulässig, was eine optimale Ausnutzung der 

Grundstücksflächen ermöglicht. Damit Garagen nicht direkt an die öffentliche 

Verkehrsfläche heranrücken und die Sicht bei der Ausfahrt einschränken und um 

ausreichend Stellplätze im Baugebiet zu schaffen, müssen sie zwingend 6,0 m von der 

angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche abgerückt sein. Für Carports genügt ein 

Abstand von 1,0 m zu der öffentlichen Verkehrsfläche. 

A6.6 Nebenanlagen 

Nebenanlagen (Gebäude) sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 

zulässig. Es wurde festgesetzt, das diese zwischen Verkehrsfläche und Baugrenze 

nicht zulässig sind. 

A6.7 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 

Um im Rahmen der zur Verfügung stehenden Verkehrsfläche die Aufteilung in 

Fahrflächen, Gehflächen und Grünflächen vornehmen zu können, ist die Zufahrt zu den 

Grundstücken in den gekennzeichneten Bereichen untersagt. 

A6.8 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Aus städtebaulichen Gründen soll verhindert werden, dass die Ausnutzung der 

Baugrundstücke in einer Dichte erfolgt, welche das ortsübliche Maß wesentlich 
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überschreitet. Eine zu stark verdichtete Bebauung mit Geschosswohnungsbau ist im 

Plangebiet nicht zweckmäßig, da auch die Verkehrsanlagen nicht dafür konzipiert sind. 

Mit der Begrenzung auf 3 Wohneinheiten je Einzelhaus (im „Allgemeinen Wohngebiet 

WA1 und WA2“) bzw. 2 Wohneinheiten je Doppelhaushälfte im „Allgemeinen 

Wohngebiet WA1“ kann dennoch eine flächensparende Dichte erreicht werden. Im 

„Allgemeinen Wohngebiet WA3“ soll dagegen eine dichtere Bauweise ermöglicht 

werden. Hier gilt eine Obergrenze von 6 Wohnungen je Gebäude. Ausnahmen können 

zugelassen werden, wenn eine ausreichende Dimensionierung der geplanten 

verkehrlichen Erschließung sichergestellt ist. Das „Allgemeine Wohngebiet WA2“ soll 

vorrangig für Errichtung für Tiny-Häuser bereitstehen, aber auch Einzelhäuser 

ermöglichen. 

A6.9 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

sind Regelungen zur Rückhaltung, Verdunstung und Versickerung des Regenwassers 

im Baugebiet getroffen worden. Bei der Verwendung von unbeschichteten 

Blechdächern kann es zu einer Aufkonzentration von den verwendeten Metallen (z.B. 

Kupfer, Zink) im Boden kommen. Daher dürfen nur beschichtete Bleche für die 

Dacheindeckung verwendet werden. 

A6.10 Pflanzgebote 

Es wird eine Verpflichtung zur Anpflanzung von Obst- oder Laubbäumen auf den 

Privatgrundstücken festgelegt. Im südlichen Bereich ist gem. dem westlich 

angrenzenden Bebauungsplan eine Schutzpflanzung anzupflanzen. Die öffentlichen 

Verkehrsgrünflächen sind ebenfalls mit Bäumen zu bepflanzen. 

A6.11 Böschungen und Stützbauwerke an Verkehrsflächen 

Die beim Ausbau der Erschließungsstraße entstehenden Böschungen gehören zum 

Baugrundstück und müssen in die Gartengestaltung einbezogen werden. In der Regel 

werden die angrenzenden Grundstücke der Verkehrsfläche angeglichen, so dass im 

Endzustand keine Böschungen sichtbar sind.  

Damit die öffentliche Verkehrsfläche auf volle Breite bis auf die Grundstücksgrenze 

ausgebaut werden kann, ist es notwendig, den Abgrenzungsstein direkt an die 

Grundstücksgrenze zu setzen. Die erforderliche Betonstütze hat der jeweilige 

Grundstücksbesitzer ebenfalls zu dulden. 

A6.12 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Durch die Festsetzung von Erdgeschossfußbodenhöhen (EGFH = OK Fertigfußboden) 

wird eine gleichmäßige Bebauung erreicht. Außerdem werden die Grundlagen für die 

Kanalplanung und eine geordnete Regenwasserbewirtschaftung mit Rückhaltung und 

Ableitung geschaffen.  

Bei Verschiebung der Lage des Gebäudes innerhalb des Baustreifens kann die 

Erdgeschossfußbodenhöhe entsprechend der Hangneigung geändert werden. 

In den „Allgemeinen Wohngebieten WA1, WA2 und WA3“ soll die 

Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EGFH) nicht höher als 50 cm über dem Niveau der 

angrenzenden Erschließungsstraßen liegen. Mit der Festsetzung wird der Bezug zum 

bestehenden Gelände definiert. 
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A6.13 Gebäudehöhen 

Die Ortsansicht wird wesentlich durch die Trauf- und Firsthöhen bestimmt. Daher wird 

eine Maximalhöhe für den First und die Traufe festgesetzt. Die Höhen beziehen sich 

auf die tatsächliche Erdgeschossfertigbodenhöhe (= OK Fertigfußboden).  

Bei Gebäuderücksprüngen darf die Traufhöhe bei Gebäude mit Sattel- oder 

Walmdächern auf maximal 1/3 der Gebäudelänge überschritten werden. Dadurch ist 

eine größere architektonische Gestaltungsvielfalt möglich. 

Um die vorgesehenen Grundstücke für Mehrfamilienhäuser/ Mehrgenerationenhäuser 

optimal ausnutzen zu können, wurden hier entsprechend höhere Höhen festgesetzt. 

A6.14 Besondere bauliche Vorkehrungen 

Aufgrund der vorgesehenen Regenwasserbewirtschaftung sind die Untergeschosse 

gegen eindringendes Wasser zu sichern. Hausdrainagen sind prinzipiell dazu geeignet, 

Niederschlagswasser zu sammeln und bei Anschluss an die Kanalisation wieder der 

Kläranlage zuzuführen. Dies ist nicht erwünscht. 

A6.15 Von der Bebauung freizuhaltende Sichtfelder 

(Bedarf wird im Entwurf geprüft) 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist an Einmündungen mit Rechts-vor-links-

Regelung sicherzustellen, dass herannahende, bevorrechtigte Fahrzeuge frühzeitig 

erkannt werden. Auf privaten Grundstücken dürfen die dazu benötigten Flächen nicht 

durch Bebauung und Bepflanzung so genutzt werden, dass diese Sicht auf 

herannahende Fahrzeuge nicht mehr gewährleistet ist. Die Ermittlung der Sichtfelder 

richtet sich nach den einschlägigen Richtlinien (RASt 06). 
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A7 Örtliche Bauvorschriften 

A7.1 Äußere Gestaltung von Dächern 

Um den Bauherren größtmögliche Freiheit bei der Dachgestaltung zu lassen, aber 

gleichzeitig die gestalterische Ansicht des Baugebietes zu steuern, wurden großzügige 

Festsetzungen für die Gestaltung der Dächer getroffen. Lediglich die Größe der 

Dachaufbauten wurde begrenzt. 

Jedoch dürfen Dachaufbauten 2/3 der Gebäudelänge nicht überschreiten. 

Zwerchgiebel und Risalite sind bis max. 1/3 der Gebäudelänge zulässig. 

Dachaufbauten auf Flachdächern sind – mit Ausnahme von Anlagen zur Nutzung von 

Solarenergie bis max. 1,25 m Höhe – nicht zulässig. 

A7.2 Versorgungsleitungen 

§ 74 (1) 5 LBO ermöglicht durch Satzung die Festsetzung einer Bauvorschrift über die 

Unzulässigkeit von Niederspannungsfreileitungen. Unter die genannten Leitungen 

fallen Leitungen mit Nennspannungen bis 1000 Volt (Wechselstrom) bzw. 1500 Volt 

(Gleichstrom). Es handelt sich hier um ein schutzwürdiges Gebiet, welches Einfluss auf 

die Ortsansicht nimmt. Dachständer und Freileitungen wirken sehr störend, deshalb 

wurden diese untersagt. Im Interesse der Sicherheit und der Gestaltung sind die 

Versorgungsleitungen nicht über Dachständer, sondern als Erdkabel zu führen. 

Telekommunikationsleitungen sind von dieser Regelung nicht berührt 

A7.3 Einfriedungen 

Entlang öffentlicher Flächen sind Zäune und Hecken bis 0.80 m zugelassen, 

Maschendrahtzäune sind nicht zugelassen. Dies gewährleistet eine harmonische 

Gestaltung des Straßenbilds und trägt zur Verkehrssicherheit durch ausreichende 

Sichtweite bei Garageneinfahrten und Kreuzungsbereichen bei. 

A7.4 Stellplätze 

Aufgrund der ländlichen Lage des Planungsgebietes werden von den 

Grundstückseigentümern regelmäßig mehr als ein Fahrzeug pro Wohnung gehalten. 

Die öffentlichen Straßen sind nicht für diesen übermäßigen ruhenden Verkehr 

ausgelegt, daher werden die Bauherren verpflichtet, aus städtebaulichen Gründen 

ausreichend Stellplätze nachzuweisen. Hierzu hat die Gemeinde Nattheim eine 

Stellplatzsatzung (Beschluss am 29.04.2021). Die sich daraus ergebenden zu 

errichtenden Stellplätze sind nachzuweisen. 
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A8 Planungsstatistik 

Gesamtfläche (Bruttobaufläche) ca. 19170m2
100,0 %

Wohnbaufläche (Nettobaufläche) ca. 12.557 m2
65,5 %

Verkehrsfläche ca. 2.559 m2
13,3 %

Gehweg ca. 839 m2
4,4 %

Landwirtschaftlicher Weg ca. 495 m
2

2,6 %

Verkehrsgrünfläche ca. 48 m2
0,3 %

Parkflächen ca. 277 m
2

1,4 %

Private Grünfläche (pfg2) ca. 542 m
2

2,8 %

Öffentliche Grünfläche (inkl. Spielplatz) ca. 1.838 m
2

9,6 %

Fläche für Ver- und Entsorgung (Abfall) ca. 15 m
2

0,1 %

Parzellenzahl mit Einfamilienhäusern/ Doppelhäusern ca. 16 Parzellen

Anzahl Tiny-Häuser (Annahme) ca. 8 Häuser

Wohneinheiten (WE) je Parzelle (Einfamilienhaus/Doppelhaus) ca. 1,5 WE/Parz.

Wohneinheiten (WE) je Tiny-Haus (Annahme) ca. 1 WE/Haus

Vorgesehene Wohneinheiten Einfamilienhäuser ca. 24 WE

Vorgesehene Wohneinheiten Tiny-Häuser ca. 8 WE

Parzellenzahl mit Mehrfamilienhäusern / Mehrgenerationenhäusern ca. 3 Parzellen

Wohneinheiten (WE) je Parzelle (Annahme) ca. 6 WE/Parz.

Vorgesehene Wohneinheiten Mehrfamilienhäuser / 

Mehrgenerationenhäusern ca. 18 WE

zugrunde gelegte Belegungsdichte Einfamilienhäuser ca. 2,3 EW/WE

zugrunde gelegte Belegungsdichte Mehrfamilienhäuser/ 

Mehrgenerationenhäusern ca. 2 EW/WE

zugrunde gelegte Belegungsdichte Tiny-Häuser ca. 1,5 EW/WE

voraussichtliche Zahl der Einwohner (EW)

Einfamilienhäuser ca. 55 EW

voraussichtliche Zahl der Einwohner (EW)

Mehrfamilienhäuser ca. 36 EW

voraussichtliche Zahl der Einwohner (EW)

Tiny-Häuser ca. 12 EW

Einwohnerzahl gesamt ca. 91 EW

Bruttowohndichte ca. 47 EW/ha

Nettowohndichte ca. 72 EW/ha  
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